
TOP 8: Bundesverkehrswegeplan 2015 – Projektvorschläge des Landes Nord-
rhein-Westfalen zur Bewertung durch den Bund 

 
 

Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Der Regionalrat bekräftigt seinen Beschluss vom 13.12.2012, mit dem 
u. a. die Maßnahmen 
 
 B 229 OU Arnsberg/Müschede 
 B 229 OU Sundern/Hachen 
 
zum BVWP 2015 vorgeschlagen wurden, indem er ausdrücklich die ge-
meinsame Meldung dieser Projekte von Hochsauerlandkreis, den Städten 
Arnsberg und Sundern sowie der IHK zu Arnsberg als Projektmeldung 
„Dritter“ unterstützt. 
 
Ebenso wird die gemeinsame Meldung des Kreises Olpe und der IHK zu 
Siegen zum Projekt 
 
B 54 Krombacher Höhe (A 4) bis Olpe-Neuenwald (B 55/K 18) 
 
als Projektvorschlag Dritter unterstützt und diese 3 Projekte in das Verfah-
ren zur Aufstellung des Bundesverkehrswegeplan 2015 eingebracht. 
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Arnsberg, den 11.02.2014 
An die  
Mitglieder des Regionalrates 
und die Kommissionsmitglieder,  
die nicht Mitglied des Regionalrates sind 
 
 
 
 
 
Sitzung des Regionalrates am 19.03.2014 in Arnsberg 
 
zu TOP 8:  Mitteilungen  
 
Nr. 8.3 Bundesverkehrswegeplan 2015  

-  Projektvorschläge des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bewertung durch 
den Bund 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Erlass vom 30.01.2014, welcher als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt ist, hat das 

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW (MBWSV) über die 

vom Land Nordrhein-Westfalen zur Bewertung an den Bund gemeldeten Projektvorschläge 

zum Bundesverkehrswegeplan 2015 informiert. Gegenüber der Mitteilung Nr. 8.2.1 vom 

11.12.2013 haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Jürgen Storm  

Leiter der Geschäftsstelle 

Bezirksregierung Arnsberg
Geschäftsstelle des Regionalrates 
E-Mail-Adresse: geschaeftsstelle.regionalrat@bezreg-arnsberg.nrw.de 

Tel.: 02931/82-2341, 2324 oder 2306 Fax.: 02931/82-46177 
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Fußnoten: 
 
Grundsätzliche Vorbemerkung  
Für alle Maßnahmen gilt, dass sie nach der Bewertung dahingehend betrachtet 
werden, ob sie zum BVWP gemeldet werden.  
 

A 1  Adenau bis Lommersdorf 
Falls eine Netzlösung unter Nutzung der B 51 entsprechend der Fußnote zur 
Planungspriorisierung vorliegt, wird diese als Alternative verfolgt und dem BMVBS 
nachträglich zur Bewertung gemeldet.  
 

B 61 Rheda-Wiedenbrück bis Bielefeld Ummeln 

Wird zur Bewertung angemeldet. Bei Realisierung entfällt das Landesstraßenprojekt 
Gütersloh-Friedrichsdorf L 788/L791. 
 

B 62 / B 508 Buschhütten (B 54) – Erndtebrück (B 480) 

Die Trasse wird weitgehend auf der Bestandsstrecke geplant. Mögliche erforderliche 
Ortsumgehungen wie die Ortsumgehungen OU Hilchenbach und OU Kreuztal sind 
möglichst ortsnah zu planen. Die FELS-Trasse wird nicht weiter verfolgt. 
 

B 63 Wickede 

Die OU Wickede soll nur zur Realisierung kommen, wenn der Straßenzug Menden-
Arnsberg nicht realisiert wird.  
 

B 66 OU Oerlinghausen/Helpup und OU Lage Kachtenhausen  

Es wird jenseits des Bedarfsplans eine alternative Lösung durch Ausbau und 
Verbesserung im Bestand verfolgt.  
 

B 66 Lage - Lemgo  

Die Realisierung wird von der Akzeptanz vor Ort abhängig gemacht.  
 

B 239 Lage (B 239 N) – Bad Salzuflen-Schötmar  

Die Realisierung wird von der Akzeptanz vor Ort abhängig gemacht. Es wird eine 
Linienführung mit weitest möglichem Abstand zu den Baggerseen angestrebt.  
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